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§ 13 HebeAnlVO § 13
 HebeAnlVO - Salzburger Hebeanlagenverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.03.2018

(1) Bei Umbauten und Modernisierungen von Hebeanlagen, die vor Inkrafttreten der Maschinen-

Sicherheitsverordnung – MSV, BGBl Nr 306/1994, oder der ASV 1996 in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb

genommen wurden und daher nicht mit einer CE-Kennzeichnung versehen sind, ist eine Verbesserung der Sicherheit,

insbesondere durch Einbau von Sicherheitsbauteilen entsprechend der MSV 2010 bzw der ASV 2015 sicherzustellen.

§ 12 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Bei Modernisierungen von Hebeanlagen für Personen gelten die Grundsätze gemäß § 16 Abs. 2 HBV 2009.

(3) Wenn die zutreAenden im Anhang XIV der MSV 2010 oder im Anhang XVI der ASV 2008 verzeichneten

harmonisierten Europäischen Normen oder in deren Ermangelung die zutreAenden im Anhang XVII der ASV 2008 oder

im Anhang 2 der HBV 2009 verzeichneten Normen und technischen SpeziCkationen nachweislich erfüllt werden, ist

davon auszugehen, dass der Umbau oder die Modernisierung in organisatorischer, methodischer und sachlicher

Hinsicht ausreichend ist. Diesfalls wird auch keine Anzeigepflicht und keine Genehmigungspflicht für die geänderte und

entsprechend nachgerüstete Hebeanlage begründet.
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